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Neues aus Gesetzgebung & 

Finanzverwaltung 

 
BMF: Anwendungsfragen zu § 55 Abs. 4 InsO 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 26. Januar 2022 ein 
Schreiben zu Anwendungsfragen zu § 55 Abs. 4 Insolvenzordnung (InsO) 
veröffentlicht. 

Das BMF-Schreiben findet Anwendung auf alle Insolvenzverfahren, deren 
Eröffnung ab dem 01. Januar 2021 beantragt wurde. 
Für Insolvenzverfahren, die vor dem 01. Januar 2021 beantragt wurden, sind die 
Regelungen des BMF-Schreibens vom 20. Mai 2015 (IV A 3 – S 0550/10/10020-
05 -, BStBl I S. 476) ergänzt durch BMF-Schreiben vom 18. November 2015 (IV A 
3 – S 0550/10/10020-05 -, BStBl I S. 886) weiterhin anzuwenden. 

Hintergrund 

Durch das Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz wurde § 55 
Absatz 4 InsO wie folgt gefasst: 
„(4) Umsatzsteuerverbindlichkeiten des Insolvenzschuldners, die von einem 
vorläufigen Insolvenzverwalter oder vom Schuldner mit Zustimmung eines 
vorläufigen Insolvenzverwalters oder vom Schuldner nach Bestellung eines 
vorläufigen Sachwalters begründet worden sind, gelten nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens als Masseverbindlichkeit. Den 
Umsatzsteuerverbindlichkeiten 
stehen die folgenden Verbindlichkeiten gleich: 

1. sonstige Ein- und Ausfuhrabgaben, 
2. bundesgesetzlich geregelte Verbrauchsteuern, 
3. die Luftverkehr- und die Kraftfahrzeugsteuer und 
4. die Lohnsteuer.“ 

Das BMF nimmt im Rahmen des Schreibens zu folgenden 
Anwendungsfragen Stellung: 

• Betroffene Personen 
• Steuerrechtliche Stellung des vorläufigen Insolvenzverwalters 

und des vorläufigen Sachwalters 
• Verbindlichkeiten / Forderungen 
• Betroffene Steuerarten und steuerliche Nebenleistungen 
• Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund ausgeführter 

Lieferungen und sonstiger Leistungen 
• Umsatzberichtigung wegen Uneinbringlichkeit aus 

Rechtsgründen (BFH, Urteil vom 24. September 2014, V R 
48/13) 

• Forderungseinzug bei der Besteuerung nach vereinbarten und 
nach vereinnahmten Entgelten im Insolvenzeröffnungsverfahren 

• Vorsteuerrückforderungsansprüche nach § 17 UStG 
• Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach § 15a UStG 
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• Verwertung von Sicherungsgut 
• Lohnsteuer 
• Steuererklärungspflichten 
• Entstehung der Masseverbindlichkeiten 
• Zuordnung und Geltendmachung von Masseverbindlichkeiten 

nach § 55 Abs. 4 InsO bei der Umsatzsteuer 
• Berechnung und Verteilung von Masseverbindlichkeiten nach § 

55 Abs. 4 InsO bei der Umsatzsteuer 
• Geltendmachung von Masseverbindlichkeiten nach § 55 Abs. 

4 InsO bei der Umsatzsteuer 
• Geltendmachung von Masseverbindlichkeiten nach § 55 Abs. 

4 InsO bei der Lohnsteuer 
• Einwendungen gegen die Zuordnung als Masseverbindlichkeit 

nach § 55 Abs. 4 InsO 
• Aufrechnung gegen Steuererstattungsansprüche 
• Anfechtung 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 11. Januar 2022, IV A 3 – S 0550/21/10001 :001.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-01-11-insolvenzordnung-anwendungsfragen-zu-paragraf-55-absatz4-InsO.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 27. Januar 2022 

 
 
Ein zivilrechtlich wirksamer Gesellschafterbeschluss, nach dem die 
Gewinnanteile von Minderheitsgesellschaftern ausgeschüttet 
werden, der auf den Mehrheitsgesellschafter gemäß seiner 
Beteiligung entfallende Anteil am Gewinn hingegen nicht 
ausgeschüttet, sondern in eine gesellschafterbezogene 
Gewinnrücklage eingestellt wird, ist grundsätzlich auch steuerlich 
anzuerkennen. Eine solche Einstellung in die 
gesellschafterbezogene Gewinnrücklage führt auch beim 
beherrschenden Gesellschafter nicht zum Zufluss von 
Kapitalerträgen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1, § 11 Abs. 1 Satz 1 
EStG. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
Verkauft eine Bäckerei in Filialen, die sich teilweise in 
"Vorkassenzonen" eines Supermarkts befinden, Speisen zum 
Verzehr vor Ort auf Mehrweggeschirr und mit Mehrwegbesteck, 
das es nach dem Verzehr der Speisen zurücknimmt und reinigt, 
führt sie damit (ebenso wie ein Partyservice) sonstige Leistungen 
aus, die vor Inkrafttreten des § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG dem 
Regelsteuersatz unterlagen. Art. 6 Abs. 1 Sätze 1 und 3 MwSt-
DVO sind auch in Besteuerungszeiträumen vor ihrem Inkrafttreten 
anwendbar, weil sie rückwirkend Begriffe klären, die sich bereits 
zuvor in der Richtlinie 77/388/EWG bzw. der Richtlinie 
2006/112/EG befunden haben. 
 
Zum Urteil 
 
 
Regeln zukünftige Eheleute die Rechtsfolgen ihrer Eheschließung 
umfassend individuell und sehen sie für den Fall der Beendigung 
der Ehe Zahlungen eines Ehepartners in einer bestimmten Höhe 
vor, die erst zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu leisten sind 
("Bedarfsabfindung"), liegt keine freigebige Zuwendung vor. 
 

Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urteil VIII R 25/19: 
Einkünfte aus 
Kapitalvermögen und 
deren Zufluss bei 
gespaltener 
Gewinnverwendung 
 
 
 
 
 
28. September 2021 
 

Beschluss XI R 12/21 
(XI R 25/19): 
Besteuerung von 
Umsätzen einer 
Bäckerei mit Filialen 
in "Vorkassenzonen" 
eines Supermarkts 
 
 
 
 
15. September 2021 
 

 

 
Urteil II R 40/19: 
Abfindungszahlung im 
Scheidungsfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. September 2021 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210005/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210006/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210004/
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Rechtsprechung im Blog 
 

Veräußerung der Beteiligung i.S. des § 17 EStG nach Eintritt in die 
unbeschränkte Steuerpflicht 

Der bis zum Zeitpunkt der Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht nach § 1 
Abs. 1 EStG entstandene Vermögenszuwachs hat nicht i.S. von § 17 Abs. 2 Satz 
3 EStG aufgrund gesetzlicher Bestimmungen des Wegzugsstaats im 
Wegzugsstaat einer der Steuer nach § 6 AStG vergleichbaren Steuer unterlegen, 
wenn dort keine Steuer festgesetzt worden ist. Das hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Die Beteiligten streiten über die Höhe der Anschaffungskosten bei Veräußerung 
von Anteilen i.S. des § 17 Einkommensteuergesetz (EStG) nach Zuzug aus den 
Niederlanden. 

Der Kläger ist niederländischer Staatsbürger und gründete im Jahr 1998 eine 
Kapitalgesellschaft mit Sitz in den Niederlanden („B.V.“), deren 
Alleingesellschafter er war. Zu diesem Zeitpunkt lebte der Kläger in den 
Niederlanden. Im Jahr 2006 verzog der Kläger nach Deutschland und lebt 
seitdem dort. Mit Vertrag vom 4. Mai 2016 veräußerte der Kläger seine 
Beteiligung an der Kapitalgesellschaft. 

Der Gewinn aus der Beteiligungsveräußerung wurde In der 
Einkommensteuererklärung 2016 nach § 17 EStG unter Berücksichtigung des 
Teileinkünfteverfahrens ermittelt. Im Rahmen der Ermittlung berücksichtigte der 
Kläger zusätzliche Anschaffungskosten nach § 17 Abs. 2 Satz 3 EStG. Dazu 
erklärte der Kläger, bei den zusätzlichen Anschaffungskosten handele es sich um 
den von den niederländischen Steuerbehörden (Belastingdienst) festgestellten 
Wert der Beteiligung für Besteuerungszwecke in den Niederlanden. 

Das Finanzamt setzte im Einkommensteuerbescheid 2016 vom 2. August 2019 
als Anschaffungskosten jedoch lediglich das Stammkapital und nicht den 
beantragten Wert an. Zur Begründung führte das Finanzamt an, dass 
Voraussetzung für die Anwendung des § 17 Abs. 2 Satz 3 EStG die tatsächliche 
Steuerzahlung sei. Zwar sei der Wert durch die niederländische Steuerbehörde 
festgestellt worden, diese habe aber darauf weder Steuern festgesetzt noch 
erhoben. 

Der Kläger sah dies als nicht gerechtfertigt an. Auf die Höhe der im Ausland zu 
zahlenden Steuer komme es nicht an. Eine letztlich aus Gründen des 
niederländischen Steuerrechts nicht erhobene (im Unterschied zu einer nicht 
festgesetzten) Steuer könne für den deutschen Fiskus keine Begründung zur 
Nachholung einer vermeintlich unterbliebenen Besteuerung darstellen. 

Das Finanzgericht Düsseldorf bestätigte das Finanzamt und wies die Klage ab 
(vgl. unseren Blogbeitrag). 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 

Zwar hat das Finanzgericht festgestellt, dass die niederländische Regelung zur 
Wegzugsbesteuerung der deutschen Regelung des § 6 Außensteuergesetz 
(AStG) vergleichbar ist. 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2020/10/28/nachweis-fuer-die-erhoehung-der-anschaffungskosten-fuer-eine-beteiligung-i-s-v-%c2%a7-17-estg/
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Der bis zum Zeitpunkt der Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht 
entstandene Wertzuwachs der Beteiligung hat in den Niederlanden aber nicht 
einer der Steuer nach § 6 AStG vergleichbaren Steuer unterlegen. Anders als das 
Finanzgericht und das Finanzamt meinen, spricht der Wortlaut „unterlegen“ im 
Ausgangspunkt gegen die Auslegung, dass die Steuer festgesetzt und tatsächlich 
bezahlt worden sein muss. Dieser Begriff ist nicht in dem Sinne eindeutig, dass 
der Gesetzestext es von vornherein ermöglicht, auf die dem Kläger gegenüber 
festgesetzte und von ihm entrichtete Steuer abzustellen. 

Denn der Gesetzgeber verwendet ihn z.B. in § 1 Abs. 3 Satz 2 EStG, in § 1 Abs. 
1 des Erbschaftsteuergesetzes und in § 1 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes 
zweifelsfrei in dem Sinne, dass hiermit die nach dem Gesetz zu besteuernden 
(„steuerbaren“) und nicht (nur) die tatsächlich besteuerten Vorgänge bezeichnet 
werden. 

Angesichts dessen schließt der Wortlaut „unterlegen“ nicht aus, dass es hier nicht 
auf die konkret festgesetzte und bezahlte, sondern auf die rechtlich vorgesehene 
ausländische Steuer ankommen soll (so BFH, Urteil vom 09. Juli 2003, I R 82/01). 

Da im Rahmen der Rechtsfolge des § 17 Abs. 2 Satz 3 EStG (Anknüpfung an den 
„Entstrickungswert“) jedoch maßgebend eine „Berechnung“ der der Steuer nach § 
6 AStG vergleichbaren Steuer vorausgesetzt wird, tritt insoweit eine 
Konkretisierung des Tatbestandsmerkmals „einer […] Steuer unterlegen hat“ in 
dem Sinne ein, dass zumindest ein Steuerbescheid des Wegzugsstaats mit 
Berechnung und Festsetzung der Steuer ergangen sein muss. Dafür spricht auch, 
dass der Veräußerer nachweisen muss, dass der bis zum Zeitpunkt der 
Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht entstandene Wertzuwachs einer 
entsprechenden Steuer unterlegen hat. 

Fundstelle 

BFH, Urteil vom 26. Oktober 2021 (IX R 13/20), veröffentlicht am 20. Januar 
2022. 

 

EU-Rechtswidrig einbehaltene Steuern sind mit 6% zu verzinsen 

Ein zu Unrecht unter Berufung auf EU-Rechtswidrige Vorschriften versagter 
Steuererstattungsanspruch ist zu verzinsen. Dies hat das Finanzgericht Köln in 
einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Die Klägerin ist eine in Österreich ansässige Gesellschaft. Sie stellte in den 
Jahren 2009 bis 2012 beim Bundeszentralamt für Steuern in Bonn (BZSt) 
verschiedene Anträge auf Freistellung und Erstattung von deutscher 
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. 

Diese Anträge wurden zunächst unter Hinweis auf die Vorschrift des § 50d Abs. 3 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) abgelehnt. Die hiergegen gerichteten 
Einsprüche hatten Mitte 2018 Erfolg und führten zu Steuererstattungen, nachdem 
der EuGH die Unvereinbarkeit des § 50d Abs. 3 EStG mit dem Unionsrecht 
festgestellt hatte. Im Anschluss beantragte die Klägerin zusätzlich die 
Festsetzung von Erstattungszinsen. 

Das Bundeszentralamt lehnte eine Verzinsung ab. Nachdem es über den 
hiergegen eingelegten Einspruch unter Verweis auf Erörterungen der 
Finanzverwaltung auf Bund-/Länderebene nicht entschieden hatte, wandte sich 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210003/
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Weitere interessante News und 
Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht  
 
 
 

 

HIER 

 

die Klägerin nach knapp 20 Monaten mit einer sog. Untätigkeitsklage an das 
Finanzgericht Köln. 

Richterliche Entscheidung 

Die Klage vor dem Finanzgericht Köln hatte Erfolg. 

Das Gericht bestätigte die Rechtsauffassung der Klägerin. Der Klägerin stehe ein 
unmittelbar aus dem EU-Recht begründeter Anspruch auf Verzinsung der 
unionsrechtswidrig einbehaltenen Kapitalertragsteuer in Höhe von 0,5 % pro 
Monat (entsprechend 6 % pro Jahr) zu. 

Da der deutsche Gesetzgeber diese Fälle nicht spezialgesetzlich geregelt habe, 
sei auf die allgemeinen Verzinsungsgrundsätze der Abgabenordnung 
zurückzugreifen. Der Zinslauf beginne dabei regelmäßig an dem Tag der zu 
Unrecht geleisteten Abgabenzahlung. 

Sofern Steuerpflichtige für die Kapitalertragsteuer das gesetzlich vorgesehene 
Freistellungsverfahren nicht in Anspruch genommen hätten, sei dem BZSt vor 
dem Beginn der Verzinsung allerdings in entsprechender Anwendung der vom 
Bundesfinanzhof für den Bereich der Energiesteuerentlastung herausgearbeiteten 
Grundsätze (vgl. BFH-Urteil vom 22. Oktober 2019, VII R 24/18, BFHE 267, 90) 
ein angemessener Zeitraum von vier Monaten und zehn Arbeitstagen für die 
Bearbeitung des Erstattungsantrages zuzubilligen. 

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Das Bundeszentralamt für Steuern hat 
gegen das Urteil die vom Finanzgericht zugelassene Revision eingelegt. 

Fundstelle 

Finanzgericht Köln, Urteil vom 17. November 2021 (2 K 1544/20); die Revision ist 
beim BFH unter dem Az.: I R 50/21 anhängig, vgl. die Pressemitteilung vom 25. 
Januar 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Meldungen 

PwC-Studie: Steuerliche Nachhaltigkeit: Studie zum Status quo bei den DAX40 

  

„Steuerliche Transparenzstudie der DAX40 in Deutschland“ von PwC: Drei von 

vier Unternehmen veröffentlichen erste Informationen zu steuerlicher 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2021/2_K_1544_20_Urteil_20211117.html
https://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/archiv_2022/25_01_2022/index.php
https://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/archiv_2022/25_01_2022/index.php
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E-MAIL SENDEN 

 

ZUM SEMINAR 

ZUM SEMINAR 

Nachhaltigkeit / Weitgehende Transparenz bei Steuerstrategien / Lediglich zwei 

Unternehmen stechen beim Country-by-Country-Reporting hervor 

 

Weitere Informationen zu der Studie sowie die Studie zum Download finden Sie 

hier. 
 

Terminplaner 
  

Grundsteuerreform – neue Grundsteuer 

digital und einfach gemacht 

02.02., Webinar 

 

 

Auf den Punkt gebracht: 

Steueränderungen 2021/2022 

10.02., Webinar 

 

 

 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Noch Fragen? 
 

Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 

einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 

Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 

Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 

 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
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https://www.pwc-events.com/grundsteuer
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-west
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/grundsteuer
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-west
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https://www.pwc-events.com/grundsteuer
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-west
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-west
https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2022/steuerliche-nachhaltigkeit-studie-zum-status-quo-bei-den-dax40.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/grundsteuer
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-west
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 

Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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